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MIPIM Special

Es ist immer nützlich, die gesetzlichen Regelungen genau zu kennen. Auch wenn 
das natürlich nicht hilft, wenn die Vorschriften nachträglich wieder geändert wer-
den, wie das Beispiel Polen mit den Frankenkrediten zeigt. Ein solches Vorgehen 
droht in Spanien aber sicherlich nicht. Der Autor vergleicht im folgenden Artikel 
die gesetzlichen Regelungen der jeweiligen Tourismusgesetze miteinander und 
differenziert dabei noch zwischen den einzelnen autonomen Regionen (Comuni-
dades Autónomas). Er zeigt einige Unterschiede in den Vorschriften auf: So sind 
zum Beispiel in manchen Regionen auch touristische Wohnungen mit erfasst und 
es gibt Differenzen bei der eigenen Nutzung durch den Eigentümer. Red.

Touristische Apartments in Spanien als 
Investorenmodell – regionale Vor- und Nachteile

Der Tourismus ist einer der wichtigsten 
Zweige der spanischen Wirtschaft und 
trägt in dieser Eigenschaft in nicht uner-
heblicher Art und Weise zur wirtschaftli-
chen Erholung eines Landes bei. Das 
touristische Bruttoinlandsprodukt er-
reichte im Jahre 2015 ein Wachstum von 
3,7 Prozent1) und siedelt sich damit bei 
den höchsten Wachstumsraten der ver-
gangenen fünfzehn Jahre an. Insgesamt 
besuchten im Vorjahr 68,1 Millionen 
Touristen Spanien, ein Wachstum von 4,9 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die 
meistbesuchte Region war mit Abstand 
Katalonien mit knapp 17,5 Millionen 
Touristen, gefolgt von den Balearischen 
Inseln (11,65 Millionen), den Kanarischen 
Inseln (11,58 Millionen), Andalusien (9,31 
Millionen), Valencia (6,49 Millionen) und 
Madrid (5,13 Millionen)3). 

Gesetzgebungskompetenz bei  
den autonomen Regionen

Die spanische Verfassung (Constitución 
Española) regelt, dass die autonomen 

Regionen im Bereich der Förderung und 
Ordnung des Tourismus in ihren Gebieten 
die gesetzgeberische Zuständigkeit über-
nehmen können. Insbesondere die tou-
ristischen Kerngebiete wie die gesamte 
Mittelmeerküste, angefangen bei Katalo-
nien (Catalunya) im Norden, Valencia 
(Comunitat Valenciana), Murcia (Región 
de Murcia) sowie Andalusien (Andalucía) 
im Süden, aber auch die Inselgruppen 
der Balearen (Illes Balears) und der Kana-
ren (Canarias) sowie die Hauptstadtregi-
on Madrid (Comunidad de Madrid), ha-
ben von dieser verfassungsrechtlichen 
Kompetenzübertragung Gebrauch ge-
macht und ihre eigenen Gesetze mit zum 
Teil unterschiedlichen Regelungen im 
Bereich des Tourismus erlassen.

Ungeachtet der gesetzgeberischen Be-
sonderheiten in jeder der einzelnen auto-
nomen Regionen ist das Geschäftsmodell 
der Investition in touristische Apart-
ments, seiner wirtschaftlichen Konzepti-
on nach, rechtlich grundsätzlich folgen-
dermaßen ausgestaltet. Als touristische 
Apartments gelten jene sofort bezugsfä-
higen (touristischen) Einrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, die Dienstleistung 
der touristischen Unterkunft (alojamiento 
turístico) anzubieten, aus einer Gesamt-
heit von Unterkunftseinheiten bestehen 
und bei der jede dieser Unterkunftsein-
heiten über geeignete Möbel, Einrichtun-
gen und Ausstattung verfügen, um Spei-
sen und Getränke zu lagern, zuzubereiten 
und zu verbrauchen. 

Typischerweise handelt es sich bei diesen 
Einrichtungen um Apartmentblöcke oder 
Bungalows, aber auch um Einfamilien-
häuser. Die gesetzliche Definition der 
Unterkunftseinheit ist nicht abschließend, 
bestimmt aber, dass es sich bei der Unter-
kunftseinheit um ein einheitliches und 

unabhängiges Ganzes handeln muss. Die 
vorgenannten touristischen Apartments 
sind nicht mit den touristischen Wohnun-
gen (viviendas torísticas) zu verwechseln. 

Maßgeblich für die Betriebsform der 
Apartments als touristische Unterkünfte 
ist der Grundsatz der Betriebseinheit 
(principio de unidad de explotación), der 
in den verschiedenen Gesetzgebungen 
der autonomen Regionen definiert wird. 
Der Grundsatz der Betriebseinheit be-
deutet, dass die touristische Tätigkeit der 
Unterkunftsgewährung unter eine einzi-
ge verwaltungsrechtliche Betriebsgeneh-
migung eines einzigen Betreibers fällt. 
Folglich müssen alle Unterkunftseinhei-
ten, die zu einer touristischen Einrich-
tung (zum Beispiel Apartmentkomplex) 
gehören, von ein und der selben Betriebs-
genehmigung umfasst sein.

Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe 
ergeben sich üblicherweise folgende 
rechtliche Beziehungen beziehungsweise 
vertragliche Bindungen zwischen den 
einzelnen Akteuren am Investitionsmo-
dell der touristischen Apartments. In den 
meisten Fällen wird ein Bauträger einen 
Apartmentkomplex zwecks touristischer 
Nutzung errichten oder bestehende Be-
bauungen sanieren und in Wohnungsei-
gentum (propiedad horizontal) aufteilen; 
wobei der Begriff „Wohnungseigentum“ 
nicht als verwaltungsrechtliche Berechti-
gung zur „Wohnnutzung“ (uso residenci-
al) zu verstehen ist. 

In vielen Fällen werden die zukünftigen 
Eigentümer der touristischen Apartments 
die Arbeiten des Bauträgers zumindest 
teilweise (vor-) finanzieren, weshalb der 
Bauträger mit den zukünftigen Eigentü-
mern (kurz: „Investoren“) entsprechende 
Verträge abschließt, die eine Anzahlung 
auf den späteren Kaufpreis oder eine 
Zahlung nach Bauvorschrift mit dem Ziel 
des späteren Erwerbes des Eigentums an 
den fertiggestellten Apartments vorsehen. 
Zum Zeitpunkt des endgültigen Eigen-
tumserwerbs des touristischen Apart-
ments durch den Investor, der in der 
Regel durch Unterzeichnung einer spa-
nischen notariellen Kaufurkunde er-
folgt, tritt der Investor das Nutzungs-
recht an dem Apartment zum Zwecke 
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des Betriebs als touristische Unterkunft 
kraft eines Pachtvertrages an den Inha-
ber der touristischen Genehmigung, die 
Betreibergesellschaft, ab. 

Die Betreibergesellschaft, die einzige Inha-
berin der Betriebsgenehmigung, zahlt dem 
jeweiligen Investor eine zwischen beiden 
vereinbarte Pacht beziehungsweise Rendi-
te für die Überlassung der Immobilie. Die 
Betreibergesellschaft hat gegenüber der 
zuständigen Verwaltung den Nachweis zu 
erbringen, dass sie zum Betrieb der Ge-
samtheit der Unterkunftseinheiten be-
rechtigt ist und hat dafür die entspre-
chenden Rechtstitel wie den vorgenann-
ten Pachtvertrag vorzulegen. Bereits aus 
diesem Grunde sollten die Pachtverträge 
im Grundbuch eingetragen werden, damit 
diese möglichen Dritterwerbern gegen-
über Wirkung entfalten. 

Die gesetzlichen Regelungen in 
den fünf Kerngebieten

Die Inselgruppe der Balearen: Das Tou-
rismusgesetz der Balearen aus dem Jahre 
2012 (Ley 8/2012, de 19 de julio de turis-
mo de Illes Balears) löst die Vorgängerre-
gelung von 1999 ab. Neben dem bereits 
in der Einleitung dargestellten Grundsatz 
der Betriebseinheit regelt das Gesetz 
ausdrücklich den Grundsatz der aus-
schließlichen Nutzung (principio de uso 
exclusivo). Dieser besagt, dass die gesam-
te Einrichtung eines Betriebes der touris-
tischen Nutzung unterworfen ist. Neben 
der Hauptnutzung, sowie der touristi-
schen Unterkunftsgewährung, werden 
auch durch das Tourismusgesetz aufge-
zählte Nebennutzungen, sogenannte 
Zweitnutzungen, von der Betriebsgeneh-
migung mit umfasst. 

Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz 
der ausschließlichen Nutzung sah bis 
dato der Artikel 35 des Tourismusgeset-
zes vor, wonach Eigentümer von touris-
tischen Apartments die Möglichkeit 
hatten, ihr eigenes Apartment zu bevor-
zugten Bedingungen oder aufgrund 
eines vereinbarten Nutzungsvorbehaltes 
für einen jährlichen Zeitraum, der zwei 
Monate nicht übersteigen durfte, selbst 
zu nutzen. 

Am 14. Januar 2016 trat jedoch eine 
Gesetzesänderung der derzeitigen Regie-
rung der Balearischen Inseln4) in Kraft 
und setzte die Anwendung des Artikels 
35 des Tourismusgesetzes bis spätestens 
Ende des Jahres 2017 außer Kraft, sofern 
nicht eine gesetzliche Nachfolgeregelung 
vorab erlassen wird. Der Gesetzgeber 

versäumte es, eine Übergangsvorschrift 
für diejenigen touristischen Einrichtun-
gen zu verabschieden, die bereits nach 
diesem Betriebsmodell – einschließlich 
der Möglichkeit der Eigennutzung des 
touristischen Apartments durch den 
Eigentümer – betrieben werden und in 
die sich Investoren eingekauft hatten. 
Definitiv von der Eigennutzung der tou-
ristischen Apartments ausgeschlossen 
sind Eigentümer, die touristische Apart-
ments ab dem 14. Januar 2016 kaufen. 

Zu unterscheiden hiervon ist die Mög-
lichkeit eines Eigentümers einer Immobi-
lie, die zu Wohnzwecken genutzt wird, 
diese zu Ferienzwecken an Dritte als 
touristische Unterkunft zu vermieten. 
Hiervon ausgeschlossen sind alle Woh-
nungen, die dem Wohnungseigentums-
gesetz unterfallen, wie beispielsweise 
Wohnungen in Apartmentkomplexen.

Die Inselgruppe der Kanaren: Das Tou-
rismusgesetz der Kanaren (Ley 7/1995, de 
6 de abril, de turismo de Islas Canarias) 
regelt den Grundsatz der Betriebseinheit 
und den der ausschließlichen Nutzung in 
Artikel 38. Touristische Apartments dür-
fen nicht den gewöhnlichen Aufenthalts-
ort (Wohnung) der Nutzer bilden. Das 
Tourismusgesetz sieht keine Reglung zur 
Eigennutzung der touristischen Apart-
ments durch den Eigentümer vor. Im 
Gegensatz dazu besteht aber die Mög-
lichkeit, dass der Eigentümer eines touris-
tischen Apartments den Betrieb durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft, zu 
der das touristische Apartment gehört, 
ausführen lassen kann, soweit dies die 
Satzung der Eigentümergemeinschaft 
zulässt. In Abgrenzung zu den touristi-
schen Apartments werden auch die soge-
nannten touristischen Wohnungen ge-
setzlich geregelt.5)

Andalusien: Das Tourismusgesetz von 
Andalusien (Ley 13/2011, de 23 de di-
ciembre, de turismo de Andalucía) ähnelt 
sehr den Regelungen des Tourismusge-
setzes der Balearischen Inseln vor der 
Gesetzesänderung am 14. Januar 2016. 
Es gilt sowohl der Grundsatz der Be-
triebseinheit als auch der der ausschließ-
lichen Nutzung. Eine Eigennutzung der 
touristischen Apartments ist durch den 
Eigentümer ausnahmsweise möglich, 
sofern dieser Zeitraum zwei Monate im 
Jahr nicht überschreitet.

Katalonien: Das Tourismusgesetz von 
Katalonien (Ley 13/2002, de 21 de junio 
de turismo de Cataluña) definiert touristi-
sche Apartments ebenfalls als eine der 
möglichen touristischen Unterkunftsar-
ten. Es gilt diesbezüglich der Grundsatz 

der Betriebseinheit. Die gesetzlichen Vor-
schriften sehen keine Reglung zur Eigen-
nutzung der touristischen Apartments 
durch den Eigentümer vor. Gesetzlich6) 
geregelt und voneinander abgegrenzt 
werden die touristischen Apartment und 
die touristischen Wohnungen (viviendas 
turísticas oder de uso turístico). Letztere 
sind Wohnungen, welche direkt oder 
indirekt vom Eigentümer, gegen Entgelt, 
regelmäßig, mit sofortiger Verfügbarkeit 
und zu touristischen Zwecken zur Nut-
zung zur Verfügung gestellt werden.

Valencia: Das Tourismusgesetz von Va-
lencia (Ley 3/1998, de 21 de mayo, de 
turismo de la Comunitat Valenciana) 
regelt den Grundsatz der Betriebseinheit 
in Artikel 7 b, der auch für touristische 
Apartments gilt. Für den Betrieb von 
Hoteleinrichtungen (Hotel, Hotel-Apart-
ment, Hostal, et cetera) gilt neben dem 
vorgenannten Grundsatz ausdrücklich 
auch der Grundsatz der ausschließlichen 
touristischen Nutzung, wobei die Hotel-
einrichtung, so zum Beispiel die Hotel-
form des Hotel-Apartments, in Woh-
nungseigentum unterteilt werden kann. 
In diesem Fall sieht das Gesetz eine Ei-
gennutzung durch den Eigentümer vor, 
die vier Monate im Jahr nicht über-
schreiten darf. Eine entsprechende Aus-
nahme der touristischen Nutzung gilt 
nicht für die touristischen Apartments. 

Ungeachtet dessen sind in Valencia die 
sogenannten touristischen Wohnungen 
(viviendas turísticas) gesetzlich7) als tou-
ristische Betriebsform geregelt. Unter 
diese Art von Wohnungen fallen jede Art 
von Gebäuden, die gegen Entgelt, regel-
mäßig, mit sofortiger Verfügbarkeit, und 
zu touristischen Zwecken zur Nutzung 
gestellt werden, wobei der Betrieb auch 
durch den Eigentümer direkt stattfinden 
kann. Voraussetzung ist aber, dass min-
destens fünf sogenannte touristische 
Wohnungen betrieben werden, um als 
Betreiber auftreten zu dürfen.
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